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ZS) Vcger von Geschinen ini Walles, gew. Hauptm.
unter Contten^

i z) Vcgcr von ebendaher, gew. Lieut, unter Courten.

-4) Caspar Müller von Näfels Cant. Linth, gew.

Olfijier unier Bachmann.

(Die Forlsetzung folgt.)

Allgemeine Gesichtspunkte zur Gründung und
'Beurtheilung einer Staatsverfassung.
Von Vetsch, N>itgl. der helv. Tagsatzung.

Fortsetzung.

Aus der gesellschaftlichen VereinigrMg unter allge>

meine Rcchrsgcsctze entwickeln sich manche verschiedene

äussere und innere Verhältnisse, die nothwendig ihrer
Natur nach auf verschiedene Rechte und Nerpstichtun-

gen führen, und die den'Grund zu verschiedenen Be-
fehdunge» an sich tragen, die eine Staatsverfassung
entkräften soll.

Jede Staatsgesellschaft besteht aus den Regierten und
der Regierung. Die Regierten bestehen aus allen ge-

sellschaftlich verbundenen Gliedern, die von den Rechts-

Gesetzen, dem Werk ihres Willens regiert werden; die

alle demselben unterworfen an Rechten gleich und in
ihren gegenseitigen Verpflichtungen frey sind. Hingegen
die so die Regierung in Händen haben, bilden in die-
ser einzigen Hinsicht einen von der Gesellschaft

erschaffenen politischen Körper, der als solcher wiederum
seiner innern Bildung, seiner Organisation nach, festge-

scztc besondere Verpflichtungen sowohl unter sich als

gegen die Regierten auf sich hat.

Von der Art der Bildung der leztern und der Be-
ßimmung und Festsetzung der gegenseitigen Verhältnisse
der Regierten und der Regierung durch die Verfassung,

hängt die Sicherheit und der Grad der politischen und

bürgerlichen Freyheit der Staatsbürger ab.

Die politische Freyheit besteht in dem Recht der

Staarseimvohuer, den souveràen Willey- bestimmen

zu können. Die bürgerliche Freyheit geht von der politi.
sehen aus, und begreift in sich, alles thun zu dürfen,

was der Freyheit eines Andern nicht schadet.

Der Widerstreit, die gegenseitigen Kraftanstrengun-

gen oder die Eingriffe in die Rechte der Andern innert
der gesellschaftlichen Vereinigung in Folge jener ver-

fchiàìwn Verhältnisse lassen sich auf zwey Klassen redn»

circn : die einte begreift die einzelnen Bürger-geqm'Bür.
grr ist sich; die andere die Regierung unter sich, und
gegen die Regierten und umgekehrt.

Die erste Klasse ist an sich weniger gefährlich wenn
nicht eine Föderation des Staats ganze Adiheilunge-r
gegen Abtheilungen erhebt; woh! orgamsirte Gerichte,
gute Civil- und Criminat- und Polizeygefttze reichen
hin, diese'Gefahren abzutuenden und die diesssällige

Sicherheit zu bewürken; Icztere Gattungen hingegen
stud ungleich gefährlicher: nicht selten kann unter
der Regierung selbst ein Zweykampf, eine würkiicke
Amlsrevoiution beginnen; Unfähigkeit der Beamteten,
Mangel an bestimmter Compete»;, oder Eingriffe m
die Geschäftsführung der Andern, sind nicht geringe Ur»
fachen des in der Regierung sich erhebenden Gegeustreiis.
Mehrenkhcils aber stammen die Fehden der Negierung
von Eitelkeit, Eigennutz und Herrschsucht her; einer-

will sich aus diesem oder jenem Antrieb über den andern
erheben, und als die oberste Perle aus dem Regicrungs»
Kranz herableuchten; der Fehde-Handschuh ist geworfen;
sie würffeln neidisch um den Vorrang regieren zu können,
und denken auf Pläne, sich wechselseitig zu stürzen;
heute gelingt ein Meistcrstük eines solchen Machwerks
und morgen ein anders, mittlerweile» die Geschäfte
stocken, und am Ende eine den Rechten der Bürger
nachtheilige Richtung nehmen, wenn nicht durch die
Verfassung der Möglichkeit solcher elenden Zänkercyen
auf Rechnung der Unschuldigen vorgebogen wird, Un-
gleich gefährlicher steht es aber um die Sicherheit der
Rechte der Staatsbürger, wen» sich die Regierung in
M'hcheir erlaubt (welches nicht selten der Fall ist) dir
Mittel, die sie zur Beschützunq dieser Rechte erhalten
hat, gegen sie umzukehren, und sie zu Werkzeugen ihrer
Unterdrückung zu gebrauchen; der Kampf von Seite
der Regierung gegen die Regierten wird in diesen Fal.
lcn systematisch einge'eitet; alle Schritte dieser Art ge»

schehcn unter «ehrlichen Tittl», und unter Anbetung»

für die Unterstützung solcher Handlunge». Die Ansiren»

gung der Regierung, zu dem Ziele zu gelangen, den

Regierten ihre Rechte zu cntrcisscn und die Macht der
Regierung zu verewigen, ist anhaltend, unnachgiebig,

vordringend, überwiegend, und die Folgen für die Re->

gierten bitter.

Die Gegenwirkung der Regierten ist hierauf gewalt»
sam, schnellwürkend, fürchterlich und zerstörend. Dv
Gefahren der leztern müssen durch Verwahrung, dir
erster» vermittelst der Staatsverfassung. verhütet werà
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Sind aber auch die Gefahren der einjelnen und die

der Gesamtheit der Staatsbürger gegen jede Art Ein-
Lriffe in ihre Rechte innerhalb der Gränzen der gesell-

schaftlichen Vereinigung möglichst gesichert; so ist trau-

-rigerwcise damit das Gebäude des Schutzes vor aller

Beeinträchtigung nicht beendigt; noch schüzt kein fester

Völkerbund unter der mächtigen Garantie der gesamten

Menschheit diese« Erde, das Recht und die Unabhängig-
keit kleiner schwacher Staaten vor der Uebermacht,

der Gewaltthat und der Herrschsucht vergrößern; die

.äussere Sicherheit erfodert wiederum ihre besondern

Maaßregeln, die durch die Verfassung gegründet wer-
den müssen.

Keine geringere Arbeit steht demnach einer versas,

sunggründel den Gewalt vor, als zu versuchen, wie
'

in der gesellschaftlichen Vereinigung zu einem Ueber-

tragungs- und Unterwerfungsvcrtrag, durch die mate-

riille und formelle Bestimmung der höchsten Gewalt,

die Anerkennung und Ausdehnung der geheiligten Rechte

und Freyheiten jeder einzelnen Bürger, so wie die Sou-
verainiiätSrechie der Gesamtheit gegen innere und äus-

ftre Gefahren am zwekmäßigsten geschüzl und die Men-
sehen ihrer Vervollkommnung zum Wohl Aller entgegen

geführt werden können.

Soll ein Staat im Kreise anderer Staaten sicher

stehen, aufblühen, und sich seines Wohlstands und

seiner Unabhängigkeit erfreuen; so muß er diese vor.

züglich bey der zur Zeit herrschenden Politik, in seiner

innern Stärke und in seiner Selbstständigkeic suchen.

besteht, befördern zu können ausgeheitert sind je mehr
wahrhaft glüklichc Menschen zur Beschützung ihre»
Wohls gemeinsam und mit Klugheil und Nachdruck
gegen jede Störung zusammenwirken, destomchr wer-
den sie sich im Besitz ihres Gtüks behaupten.

Je kleiner ein Staat an dem Landbesitz und der Be.
vöikecnng ist, je nöthiger wird ihm zu seiner Selbst,
erhaltung die Vermehrung seiner anderweitigen Kräfte
werden: je mehr muß die verfassunggründende Gewalt
Sorge tragen, daß durch die Verfassung die Interessen
der Staatsgestllschaff nicht getheilt, daß keine Provin.
j.n oder Abtheilungen im Staat über die andern be.
vorrechtet, oder in cii ün isslirten Zustand gestzt wor-
den, indem sie den andern über den Kopf wachsen,
ihr Aufblühe» hindern, oder wenigst.ns nichts dazu
beytragen unb ihnen dadurch direkt oder indirekt scha.
den, und eine wechselseitige Abneigung erwecken, durch
die das Vaterland, die Staaisgcsellschaft getheilt,
und die Staatskraft geschwächt wird. Sie muß Sorge
tragen, daß die Freyheit zum Princip, zum einzigen
Beding des Zwangs im Staat gemacht werde; Be-
völkerung, Aufklärung, Gemeingeist und allgemeiner
Reichthum sind die Frucht der Freyheit, durch dwein
Jeder im Staat zu bleiben, zu gehen, zu reden, zu
schreiben, zu drucken, bekannt zu machen, zu arbeiten,
hervor zu bringen, zubehalten, wegzuführen, zu tau-
sehen und nach Belieben verbrauchen zu können, in so

weit die Freyheit aller übrigen zusammen damit beste-
hcn kann, das Recht hat.

Nur der Staat, in dem eine beträchtliche, hinrei,
chende Summe von Kräften ungehindert wirksam wer.
den kann; nur der Staat, in dem durch den freyen
Wirkungskreis der Kräfte, die Landwirthschaft, Künste
und Handlung (die Quellen des Nationalreichthums)
blühen, ist im Stand sich mit Nachdruck, mit gutem
Erfolg gegen jede Beeinträchtigung und Beleidigung
zu sichern; nur dieser kann ein wohl disciplinâtes,
zahlreiches, mit Kenntniß geführtes Militair zur Ver-
theidigung unterhalten; nur dieser kann wirksame Ne.
gociationen und Verträge schliessen und geltend machen,
und andere Staaten dahin bringen, daß dieselben auch
für ihn mitwirksam werden müssen.

Diese Nationalkraft ist aber nur durch Ausstellung
einer einzigen Regierung in ein und demselben Staat
erhältlich: sie kann auch nur durch eine einzige Regie,
rung zum Vortheil und zur Sicherheit der Staatsge.
sellschasl angewandt werden.

(Die Fortsetzung folgt.)

Mit der Begründung der Selbstständigkeit zur äus-

fern und innern Sicherheit hängt zugleich auch der

Wohlstand des Staats zusammen. Allgemeiner Wohl-

stand und Nationalstärke sind eins.

Die verfassunggründende Gewalt hat daher vor

allem aus eine besondere Rüksicht auf die Bildung der

möglichsten Selbstständigkeit der Nation zu nehmen.

Die Selbstständigkeit eines Staats wird nur in einer

hinreichenden Summe vereinter Kräfte gefunden. Ein

zu andern Staaten verhälcnißmäßiger Landbesitz, Be-

völkerung, Aufklärung, Einheit des Interesses, Reich,

thum, Selbstzufriedenheit und Wohlstand, sind die

Quellen, die Materien, durch die die Nationalkrast ge.

bildet wird. Je inniger alle Menschen in einem Staat
zu einem Interesse vereinigt, je mehr die Begriffe über

die Mittel, dieses Interesse, das in dem allgemeinen

Wohl, von dem das Wohl Ms Einzelnen abhängt,
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